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  i.V. 

Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Ausschuss für Planung, Umwelt und Erneuer-
bare Energien 

02.09.2015 

Rat der Gemeinde Eitorf 19.10.2015 
 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3, Eitorf West I (ehem. Schulgebäude, St. Josef-Straße), 23. 
Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
Satzungsbeschluss 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der APUE empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf: 
 

1. Der Stellungnahme des LVR- Amt für Denkmalpflege im Rheinland wird nach Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange nicht entsprochen. 

2. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung bestehend aus 

 den planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan  

 den gestalterischen Festsetzungen zum Bebauungsplan  
wird nach § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan mit 
Umweltbericht wird gebilligt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
Anregungen erhoben haben, von dem Ergebnis, unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu set-
zen. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss des Bebauungsplanes ortsüblich bekannt zu 
machen. Der Bebauungsplan ist mit Begründung zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über 
den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuwei-
sen, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorge-
schriebenen Veröffentlichung. 

 
 

Begründung: 

 
Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Erneuerbare Energien hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 
die Aufstellung/Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3, Eitorf West I, 23. Änderung beschlossen. Die 



ortsübliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses und Beschluss über die Offenlage des Be-
bauungsplanes erfolgte durch Abdruck im Amtsblatt der Gemeinde Eitorf am 19.12.2014. Der Plan-
entwurf konnte in der Zeit vom 05.01.2015 bis einschließlich 04.02.2015 bei der Gemeinde Eitorf ein-
gesehen werden. Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Erneuerbare Energien hat in seiner Sit-
zung am 11.03.2015 die eingegangenen Anregungen behandelt und die erneute Offenlage beschlos-
sen. 
 
I. Die während der ersten Offenlage vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurden mit folgen-
dem Ergebnis geprüft: 

 
A.) Anregungen der Öffentlichkeit 
Die Öffentlichkeit hat keine Anregungen vorgebracht. 

 
B.) Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 
Es wurden berücksichtigt bzw. teilweise berücksichtigt: 

 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 

 Geologischer Dienst NRW 

 Rhein-Sieg-Kreis 

 LVR- Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
 
Die erneute Offenlage hat in der Zeit vom 27.04.2015 bis einschließlich 26.05.2015 stattgefunden. 
 
II. Die während der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 3, 

Eitorf West I, 23. Änderung vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie Stellungnah-
men der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurden mit folgendem Ergebnis 
geprüft: 

 
C.) Anregungen der Öffentlichkeit 
Die Öffentlichkeit hat keine Anregungen vorgebracht. 
 
D.) Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 
Es wurden berücksichtigt: 
Keine 
 
Es wurden nicht berücksichtigt: 

 LVR- Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
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